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Allgemeine Geschäftsbedingungen
I. Vertragsabschluß 
Die Rechte und Pflichten beider Vertragspartner sind in den nachfolgenden 
Bestimmungen geregelt. Alle in Prospekten und Anzeigen enthaltenen 
Angebote sowie Preisangaben sind unverbindlich und freibleibend. Eine 
Vertragsvereinbarung sowie Änderungen, Nebenabreden und 
Zusicherungen bedürfen der Schriftform, bevor diese wirksam werden. 

II. Preise und Preislisten
Ab Erfüllungsort gilt der vereinbarte Preis. Zusätzlich berechnet werden die 
Kosten für die Anlieferung bzw. Montage. Eine besondere Vergütung bedarf es, 
wenn infolge von Sonderwünschen des Käufers es zu nachträglichen 
Änderungen und Mehrleistungen kommt. In allen Preisen ist die gesetzliche 
Mehrwertsteuer einbegriffen. Sollte es zu einer Änderung des 
Mehrwertsteuersatzes kommen, verpflichtet es beide Vertragspartner zur 
Anpassung. Preisänderungen sind nur zulässig, wenn die Lieferung nach dem 
Vertrag mehr als 2 Monate nach Vertragsabschluß erfolgen soll, dann gilt der 
am Tage der Lieferung gültige Preis des Verkäufers. 

III. Lieferung
Mit dem Vertragsabschluß beginnen die Lieferfristen von  8 – 10 Wochen.
Werden Lieferfristen vom Verkäufer überschritten, so kann der Käufer den 
Verkäufer schriftlich auffordern, binnen einer angemessenen Frist zu liefern. 
Der Käufer kann Ersatz des Verzugschadens verlangen, wenn der Verkäufer 
den Verzug durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zu vertreten hat. Bei 
Verzug des Verkäufers kann der Käufer dem Verkäufer zur Bewirkung der 
Leistung eine angemessene Nachfrist setzen. Vereinbarte Liefer-fristen 
verlängern sich angemessen beim Eintritt unvorhersehbarer Hindernisse, die 
außerhalb unserer Einflussmöglichkeit oder  unserer Vorlieferanten liegen, wie 
beispielsweise höherer Gewalt, Aufruhr, behördlichen Eingriffen, 
Betriebsstörungen, Arbeitskampfmaß-nahmen (insbesondere Streik oder 
Aussperrung) und Verzögerung in der Anlieferung wesentlicher Roh- und 
Baustoffe. Bemusterungen sind unverbindlich und zeigen nur allgemein das 
Aussehen des Materials. Sie gelten daher als Durchschnittsproben. Mit 
Rücksicht auf Schwankungen, denen das Material als Naturprodukt unterliegt, 
kann Mustergetreue nicht gewährleistet werden. Für Abweichungen in Farbe, 
Schwundrisse sowie Veränderungen in der Struktur, insbesondere im Holz, 
wird keine Haftung übernommen, sofern der Kaufgegenstand nicht erheblich 
geändert wird und die Änderung für den Käufer zumutbar sind. Entsprechendes 
gilt für die Veränderungen, die darauf zurückzuführen sind, dass als Material 
ein Naturprodukt verwendet wird. Die Angaben in den bei Vertragsabschluß 
gültigen Beschreibungen über den Kaufgegenstand stellen keine gültigen 
Eigenschaften dar. 

IV. Abnahme
Der Käufer hat den Kaufgegenstand innerhalb von 7 Tagen nach Zugang der 
Bereitstellungsanzeige am vereinbarten Abnahmeort abzunehmen. Ist der 
Käufer mit der Abnahme des Kaufgegenstandes nach Zugang der 
Bereitstellungsanzeige insgesamt schon 14 Tage im Rückstand und ist die 
Abnahme angemahnt, so kann der Verkäufer dem Käufer eine Nachfrist von 1 
Woche setzen mit der Erklärung, dass er nach Ablauf dieser Nachfrist vom 
Vertrag zurücktrete oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Der 
Nachfrist bedarf es nicht, wenn der Käufer die Abnahme ernsthaft verweigert 

hat oder er offenkundig zur Zahlung des Kaufpreises nicht in der Lage ist. 
Verlangt der Verkäufer Schadenersatz, so wird die Anzahlungs-summe 
einbehalten sowie der Preis für die Anfahrt und der Montage werden berechnet. 
Der Schadenersatz ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer 

einen höheren oder der Käufer einen geringeren Schaden nachweist. 

V. Zahlung 
Der Verkäufer berechnet dem Käufer eine 30 % Anzahlung, die unter anderem 
als Schadenersatzsumme bei Nichtabnahme einbehalten wird. Die Anzahlung 
ist  sofort nach Vertragsabschluß bar oder per Überweisung durch den Käufer 
zu zahlen. Bei Lieferung wird die Zahlung der offenen Forderung des 
Verkäufers rein netto Kasse fällig.  Bei längerfristigen Verträgen behält sich der 
Verkäufer vor die 30 % Anzahlung nicht 

bei Auftragserteilung dem Käufer in Rechnung zu stellen, sondern 8 Wochen 
vor Liefertermin. Sollte der Käufer vor Herstellung der bestellten Ware den 
Vertrag kündigen, sind wir be- rechtigt, eine Pauschale von 30% des 
Nettoauftragswertes für entgan- genen Gewinn und für entstandene Kosten zu 
berechnen, es sei denn, der Käufer weist nach, dass uns kein oder ein wesentlich 
geringener Schaden entstanden ist. Wir behalten uns den Nachweis eines 
höheren Schadens vor. Die Ablehnung von Schecks oder Wechseln behält sich 
der Verkäufer ausdrücklich vor. Die Annahme erfolgt nur zahlungshalber. 
Diskont- und Wechselspesen gehen zu Lasten des Käufers. Der Käufer ist zur 
Abrechnung nur berechtigt, wenn die Gegenforderung unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt ist. Der Käufer kann ein Zurückhaltungsrecht nur 
geltend machen, wenn es aus Ansprüchen aus dem Kaufvertrag beruht. 

VI. Eigentumsvorbehalt
Der von uns gelieferte Kaufgegenstand bleibt unser Eigentum, bis zur Erfüllung 
sämtlicher Verpflichtungen des Käufers aus dem Kaufvertrag. Der Käufer ist 
berechtigt, die in unserem Eigentum stehenden Kaufgegenstände 
(Vorbehaltsware) im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Er tritt 
uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen aus dieser Weiterveräußerung ab, und 
zwar gleichgültig, ob die Vorbehaltsware vor oder nach Verarbeitung 
weiterveräußert oder ob sie mit einem Grundstück oder mit beweglichen 
Sachen verbunden wird oder nicht. Wird die Vorbehaltsware nach Verarbeitung 
oder zusammen mit anderen Waren, die uns nicht gehören, weiterveräußert, 
oder wird sie mit einem Grundstück oder mit beweglichen Sachen verbunden, 
so gilt die Forderung des Käufers gegen seine Abnehmer in Höhe des zwischen  
dem Käufer und uns vereinbarten Lieferpreises für die Vorbehaltsware als 
abgetreten. Zur Einziehung dieser Forderung ist der Käufer auch nach der 
Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, 
bleibt hiervon unberührt, jedoch verpflichten wir uns, dies nicht zu tun, solange 
der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt. Macht der Besteller 
von der Einziehungsbefugnis Gebrauch, so steht uns der eingezogene Erlös in 
Höhe des zwischen dem Käufer und uns vereinbarten Lieferpreises für den 
Kaufgegenstand zu. 

VII. Garantie
Die Garantie von 24 Monaten beginnt mit der Übergabe des im Auftrag 
genannten Kaufgegenstandes. Wir leisten Gewähr für zugesicherte 
Eigenschaften und dass der Kaufgegenstand nicht mit Fehlern behaftet ist, die 
seinen bestimmungsgemäßen Gebrauch beeinträchtigen. Wir verpflichten uns, 
Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, 
innerhalb der Garantiezeit auf unsere Kosten zu beheben. Jegliche Mängel 
müssen schriftlich angezeigt werden. Außer Garantie stehen Fehler oder 
Mängel, die zurückzuführen sind auf: Unsachgemäße Behandlung oder 
Beanspruchung, höhere Gewalt z.B. Sturm, Überschwemmung, Bodensenkung; 
unsachgemäße Reparaturen und Änderungen; fehlerhafte Aufstellung. Nicht 
ersetzt werden bei berechtigter Beanstandung von fremder Seite erbrachte 
Wertverbesserungen des Kaufgegenstandes (z.B. Anstrich, Innenverkleidung, 
Bodenbelag, elektrische und sanitäre Installationen und deren 
Wiederanbringungskosten. 

VIII. Erfüllung und Gerichtsstand
Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist der Sitz 
des Verkäufers. Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus 
der Geschäftsverbindung mit Vollkaufleuten einschließlich Wechsel- und 
Scheckforderungen ist ausschließlich Gerichtsstand der Sitz des Verkäufers.  
Mit der Kenntnisnahme dieser Geschäftsbedingungen erkennt der Käufer auch 
an, dass wir im Rahmen der beiderseitigen Geschäftsbeziehungen Daten über 

ihn gespeichert haben, wobei eine Verwendung der Daten aussch ließlich zu den 

gesetzlich zugelassenen Möglichkeiten erfolgen wird.

https://www.buhl.de/meinbuero/
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